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Description générée automatiquement](AUSSER BEHERBERGUNGS- UND GASTRONOMIEBETRIEBE)Dieses Merkblatt ist als Hilfe für die Erstellung eines Plans zur Aufrechterhaltung der Gemeindetätigkeiten zu verstehen. Es dient keineswegs als vollständiges Vorbereitungsdokument für die Gemeinde, die sich dieses Vorgehen aneignen und an ihre Situation anpassen muss. Dies sollte in Abstimmung mit ihrem Führungsstab geschehen, der die Anlaufstelle für alle Krisensituationen bleibt.
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Fortsetzung des Dokuments:Dok.-Nr. 21

TOURISMUS- UND FREIZEITEINRICHTUNGEN
[bookmark: OLE_LINK1]Kontext
Tourismus- und Freizeiteinrichtungen gibt es in fast allen Gemeinden. Dabei handelt es sich um Einrichtungen, die von Touristen, Zweitwohnungsbesitzern und der lokalen Bevölkerung für Freizeitaktivitäten genutzt werden können. Dazu gehören beispielsweise Infrastrukturen für Seilbahnen (z. B. Seilbahnen, Skilifte, Gondeln, Skipisten usw.), öffentliche Schwimmbäder, Hallenbäder oder öffentliche Badeanstalten, Wellnesseinrichtungen, Tennis- und Golfplätze, Fitnesszentren, kulturelle Einrichtungen (Museen usw.), Spazier-/Rad-/Wanderwege oder Einrichtungen für die Kongressbranche. Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe werden in einem separaten Arbeitsblatt (F-19 / F-20) behandelt. 
Die Herausforderungen, die im Falle einer Netzabschaltung oder Kontingentierung zu bewältigen sind, variieren je nach Art der Anlage. Die Seilbahnbetreiber sind zwar auf einen punktuellen Notbetrieb oder eine Evakuierung/Rettung von Personen vorbereitet, bei einem flächendeckenden, unerwarteten und gleichzeitigen Ausfall wären die lokal verfügbaren Ressourcen jedoch höchstwahrscheinlich überfordert.
Die Kommunikation und Information der betroffenen lokalen Tourismus- und Freizeiteinrichtungen fällt in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde, aber die Vorbereitungen liegen natürlich in der Verantwortung der einzelnen Unternehmen.Die Gemeinde verfügt über eine Liste der wichtigsten Tourismus- und Freizeiteinrichtungen auf ihrem Gebiet und weiss, wie gut sie auf einen möglichen Strommangel vorbereitet sind.
[bookmark: _Hlk145944053]Falls nicht -> Mindestvorbereitung anhand der untenstehenden Empfehlungen erstellen.


Tourismus- und FreizeiteinrichtungenWie sieht es konkret aus? Welche Mindestmassnahmen sind zu ergreifen?




Um sicherzustellen, dass touristische Einrichtungen so gut wie möglich auf eine mögliche Stromknappheit vorbereitet sind, sollten die folgenden Schritte befolgt werden:
· Eine Liste der für dieses Thema relevanten Tourismus- und Freizeiteinrichtungen erstellen und auf dem neusten Stand halten, einschliesslich der Kontaktdaten von Ansprechpartnern. Es ist unwahrscheinlich, dass die Gemeinde eine solche Liste besitzt, aber das Tourismusbüro könnte diese Informationen besitzen;
· Falls von den Behörden gewünscht, Kontaktaufnahme mit den zuvor identifizierten Einrichtungen, um ihnen eine Liste mit Schwerpunkten zukommen zu lassen (z. B. sogar F-21 oder den gesamten kommunalen PAG). Eine solche Kommunikation kann auch über die Dachverbände erfolgen. Weisen Sie insbesondere die Skilifte darauf hin, dass bei Stromknappheit Personen in den Gondeln oder anderen Einrichtungen eingeschlossen sein könnten und dass die Helikopter im Krisenfall anders ausgelastet sind, weshalb es ratsam ist, die Skilifte rechtzeitig zu schliessen;
· Proaktive und regelmässige Kommunikation über den Stand der Mangellage und die Planungsszenarien des Bundes und der Kantone über die Website oder eine andere Anwendung. Dachverbände können einbezogen werden;
· Die Anforderungen von Einrichtungen dokumentieren, bei denen besondere Probleme zu erwarten sind oder die externe Unterstützung benötigen (Polizei, Feuerwehr, Notfälle). Diese Dokumentation auf dem neuesten Stand halten;
· Partner und Tourismusakteure über Verbände und Gruppierungen wie Valais / Wallis Promotion, Wallis Bergbahnen etc. motivieren.

Fortsetzung… Tourismus- und Freizeiteinrichtungen

    Persönliche Notizen: Meine geplante Strategie / Punkte, auf die ich achten und die ich vorbereiten sollte:
….










Allgemeine INFORMATIONEN / PARTNER
Gibt es externe Partner, von denen Sie abhängig sind, um diese Tätigkeit während eines Stromausfalls bzw. einer Energiekrise zu gewährleisten? Wenn ja, geben Sie an, welche, erkundigen Sie sich, ob deren Dienste garantiert werden können, und überlegen Sie sich gegebenenfalls eine Ersatzstrategie.
Identifizieren Sie alle erforderlichen Bindeglieder, damit diese Aktivität reibungslos funktioniert, und stellen Sie
sicher, dass sie solide sind!




  Meine identifizierten externen Partner und mögliche Ersatzstrategien:
….
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 EVENTUELLE BESTELLUNGEN & VORBEREITUNGEN (Seite an die zuständige Stelle weiterleiten)TOURISMUS- UND FREIZEITEINRICHTUNGEN:
Planung / Bestellung von materiellen / personellen Ressourcen & verschiedene Notizen
Besondere personelle Ressourcen, die geplant / informiert / geschult werden müssen:
· …
· …
· …
· …
· …
· …

Besondere Anschaffungen, die getätigt werden müssen, um die ermittelte Strategie umzusetzen:
· …
· …
· …
· …
· …


Freies Feld / Verschiedene Bemerkungen:
…
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